
 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
3109/2011 

Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
VI/66/662 

 Freigabedatum 
11.08.2011 

 

Beschlussvorlage 

 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
Umstufung der Kreisstraße 15 - Godorfer Straße in Köln Immendorf, im Abschnitt von 
Stormstraße in östliche Richtung bis Godorfer Straße 29 (Schule) und von Haus-Nr. 45 
bis 61 
 

 
Beschlussorgan 
Verkehrsausschuss 
 
 
 
Beratungsfolge  Abstimmungsergebnis 
 
Gremium 

 
Datum/ 
Top 

zugestimmt 
Änderungen 
s. Anlage 
Nr.

abge-
lehnt 

zu-
rück-
ge-
stellt

 
verwiesen in 

ein-
stim-
mig 

mehr- 
heitlich 
gegen 

Verkehrsausschuss 27.09.2011       

Bezirksvertretung 2 
(Rodenkirchen) 

21.11.2011       

Verkehrsausschuss 06.12.2011       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Der Verkehrsausschuss beauftragt die Verwaltung, die Kreisstraße 15 - Godorfer Straße, im Ab-
schnitt von Stormstraße bis Godorfer Straße 29 und von Haus-Nr. 45 bis 61, von „freie Strecke“ 
in „Ortsdurchfahrt“ umzustufen. 
 
Der Verkehrsausschuss verzichtet auf Wiedervorlage, sofern die Bezirksvertretung Rodenkirchen 
ohne Einschränkung zustimmt. 



2 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

    €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Derzeit ist die Godorfer Straße von Stormstraße in Richtung Osten freie Strecke der Kreis-
straße 15. Eine Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch ist daher 
zur Zeit nicht möglich. 
 
Da zahlreiche Grundstücke ausschließlich über dieses Straßenstück erschlossen werden 
(unter anderem Godorfer Straße 18 bis 58, Godorfer Straße 29 – Schule, aber auch weiter 
östlich: Godorfer Straße 45 – 59), ist eine Umstufung in „Ortsdurchfahrt“ unbedingt erforder-
lich. 
 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 1, 2 
 
 
 


